
 

Zeltlageranmeldung 
 

 
An das 
Jugendrotkreuz im 
DRK-Kreisverband Aalen e.V. 
z.H. Klaus-Dieter Sterzik 
Eugen-Hafner-Straße 1 

             73431 Aalen 
 
 
 

Veranstaltung:  Zeltlager 
Veranstaltungsort: Neuler 
Veranstaltungstermin: 09. – 15. August 2026 
 
  

 Persönliche Angaben des Teilnehmenden 

 Name, Vorname:  ________________________________________________ 

 Geschlecht: ☐M ☐ W ☐ D 

 Geburtsdatum: ______________ 

 Straße, Hausnummer: ________________________________________________ 

 PLZ, Wohnort:    ________________________________________________ 

 E-Mail (für Bestätigung): ________________________________________________ 

 

 ☐ vegetarisch  ☐ vegan ☐ kein Schweinefleisch 

 Lebensmittelunverträglichkeiten: ________________________________________ 

 Medikamente: __________________________________________________________ 

 Medikamentengabe:  ☐ selbstständig ☐ durch Betreuer 

 Gesundheitliche Beeinträchtigungen / Allergien: ___________________________________ 

 

 ☐ Nichtschwimmer  ☐ unsicherer Schwimmer ☐ Freischwimmer 

 

 Meine Erziehungsberechtigten sind während der Veranstaltung wie folgt zu erreichen: 

 Name, Vorname: _________________________________________________________________ 

 Telefon: _________________________________________________________________ 

 ☐ Beantragung von Zuschüssen für Kinder aus finanzschwachen Familien  

 (Weitere Informationen und Formulare hierzu, folgen bei Angabe per Mail)  

 

Der Teilnahme an der genannten Veranstaltung stimme ich zu. Die gemachten Angaben sind richtig und vollständig. Die Veranstaltungsbedingungen erkenne 

ich an. Durch meine Unterschrift wird die auf der Rückseite abgedruckte Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und Datennutzung für die oben 

genannte Veranstaltung Bestandteil des Antrags. Ebenso die Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen. 

 

______________________________                      _______________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift (bei minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 

 

 

 



 

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und Datennutzung 

Datenschutzhinweis 

Nach den geltenden Datenschutzbestimmungen möchten wir Sie darüber informieren, welche personenbezogenen Daten wir 
für welchen Zweck von Ihnen speichern und verarbeiten: 

1. Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das JRK im DRK Kreisverband Aalen e.V. 
(Bischof-Fischer-Straße 119-121, 73430 Aalen) vertreten durch den Vorstand. Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen 
Sie unter: E-Mail-Adresse datenschutz@drk-aalen.de 

2. Wir erheben personenbezogene Daten zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben. Ihre Daten haben Sie uns im 

Rahmen Ihrer Anmeldung oder bei einer Kontaktaufnahme mit uns freiwillig mitgeteilt. Erhobene Daten:  

- Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Informationen zu Essgewohnheiten, Lebensmittelallergien, 

Krankheiten und Medikamenteneinnahme, Telefonnummer Erziehungsberechtigter  

Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Abwicklung der im Anmeldebogen genannten Veranstaltung. Nach 
vollständiger Abwicklung der Veranstaltung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der 
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung ihrer 
Daten eingewilligt haben. 

3. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen, der für die interne Abwicklung der Veranstaltung nötig ist. 
4. Sie haben das Recht,  

a) jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten Daten zu verlangen; 
b) eine Berichtigung, Löschung, bzw. Sperrung oder Übertragung zu verlangen; 
c) sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren:  
    Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg,      
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart. 

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der im Anmeldebogen genannten Veranstaltung Bilder und Videos von 
den anwesenden Teilnehmern gemacht werden und zur Veröffentlichung  

•  Auf der Homepage des DRK-Kreisverband Aalen e.V. (drk-aalen.de) 

•  In Publikationen des Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Aalen e.V. 

•  Auf der Facebook-Seite des Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Aalen e.V. 

•  Auf dem Instagram Account zum Zeltlager des Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Aalen e.V. 
(instagram.com/zeltlager_jrkaalen) 

Verwendet und zu diesem Zweck auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und Videos dienen ausschließlich der 
Öffentlichkeitsarbeit des Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Aalen e.V. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann 
trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos 
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Aalen e.V. jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies 
dem Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Aalen e.V. möglich ist. 

Im vorstehenden Formular wurde zur Vereinfachung die männliche Sprachform gewählt, die weibliche und geschlechtsneutrale Sprachform gilt entsprechend. 

Stand 15.12.202 

 

Unsere Veranstaltungsbedingungen: 

1. Veranstalter ist das Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Aalen e.V. 

2. Die Anmeldung muss schriftlich mittels dieses Anmeldeformulars erfolgen. Es können nur schriftliche Anmeldungen 
berücksichtigt werden. Ob eine Anmeldebestätigung versendet wird, ist der jeweiligen Ausschreibung zu entnehmen. 

3. Sofern eine Teilnahmegebühr erhoben wird, ist diese auf das Konto DRK-Kreisverband Aalen e.V.,  
zu überweisen. Die Höhe des zu zahlen Betrags, sowie die Zahlungsbedingungen sind der jeweiligen Ausschreibung zu 
entnehmen. 

4. Der Teilnehmer kann von der Veranstaltung zurücktreten. Die Rücktrittsgebühren betragen ab 14 Tage vor Veranstaltung 
pauschal 10,00 Euro, ab 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn pauschal 35,00 Euro. Tritt mit Zustimmung des Jugendrotkreuzes 

mailto:datenschutz@drk-aalen.de


 

im DRK Kreisverband Aalen eine geeignete Ersatzperson an die Stelle des ursprünglichen Teilnehmers fallen keine 
Rücktrittsgebühren an. Tritt der Teilnehmer während der Veranstaltung zurück wir der volle Betrag fällig. 

5. Wird eine ausreichende Teilnehmerzahl nicht erreicht, ist das Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Aalen e.V. berechtigt, 
die Veranstaltung bis zum 4. Werktag vor dem Veranstaltungsbeginn abzusagen. 

6. Das Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Aalen haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht für 

a) die gewissenhafte Veranstaltungsvorbereitung und -durchführung 
b) die Auswahl und Überwachung der Leistungsträger 
c) Die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung 
d) die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen 

Das Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Aalen haftet nicht für Leistungen, die von externen Leistungsträgern (Bus, Heim 
etc.) erbracht werden. Der Veranstalter haftet nicht für Verlust, Diebstahl oder Schäden am Reisegepäck. Es wird daher 
empfohlen auf die Mitnahme von Wertgegenständen zu verzichten. 

7. Die Teilnehmer sind über den Veranstalter haftpflicht- und unfallversichert. Eine private Haftpflicht- und 
Unfallversicherung wird allerdings empfohlen. 

8. Die Angaben zur Person und zum Gesundheitsstand müssen vollständig und dem heutigen Kenntnisstand des Teilnehmers 
/ der Erziehungsberechtigten entsprechen. Über vor der Veranstaltung eintretende Änderungen muss der Veranstalter 
umgehend unterrichtet werden. 

9. Die Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass ihr Kind bei Krankheit, bzw. Unfall in ärztliche 
Behandlung gegeben wird. Zu diesem Zweck geben sie dem Kind die Versichertenkarte und den Impfpass mit, die während 
der Veranstaltung vom Jugendrotkreuz aufbewahrt werden. 

10. Die Aufsichtspflicht des Veranstalters erstreckt sich auf alle beaufsichtigten Unternehmungen während der Veranstaltung. 
Die Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass ihrem Kind auch die Möglichkeit des Entfernens von der 
Gemeinschaft in kleinen Gruppen ermöglicht wird. Dazu entbinden sie den Veranstalter von der Aufsichtspflicht. Das Kind 
wurde von den Erziehungsberechtigten über allgemeine Verhaltensregeln belehrt. 

Entfernt sich das Kind entgegen der Anweisung der Betreuer oder ohne Wissen der Betreuer von der Gemeinschaft, so 
erlischt die Aufsichtspflicht des Veranstalters über das Kind, bis die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht wieder möglich ist. 
Die Aufsichtspflicht erlischt auch, wenn der Teilnehmer Anordnungen der Mitarbeiter des Veranstalters zuwiderhandelt. 

11. Sollte der Teilnehmer durch entsprechendes Verhalten sich, andere oder den Ablauf der Veranstaltung gefährden, so ist 
unter Umständen die vorzeitige Rückholung des Teilnehmers erforderlich, deren Kosten von den Erziehungsberechtigten 
zu tragen sind. Die Entscheidung über diese Vertragskündigung liegt ausschließlich bei der Kreisjugendleitung des DRK-
Kreisverbandes Aalen e.V. 

12. Für die Veranstaltung gilt das Jugendschutzgesetzt / JuSchG), in seiner jeweils aktuell gültigen Form. Ferner gelten die 
allgemeinen Regeln für JRK-Veranstaltungen. (Diese können beim DRK-Kreisverband Aalen e.V. eingesehen oder 
angefordert werde.) 

Im vorstehenden Formular wurde zur Vereinfachung die männliche Sprachform gewählt, die weibliche und geschlechtsneutrale Sprachform gilt entsprechend. 

Stand 16.12.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoblatt: Definition Schwimmer 
Definition für sicherer Schwimmer im Zeltlager 
 

Das Schwimmabzeichen Seepferdchen gilt für uns im Zeltlager nicht als Nachweis des sicheren 
Schwimmens. Wir orientieren uns an den Vorgaben der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-

Gesellschaft): Erst mit dem Schwimmabzeichen Bronze gilt man als sicherer Schwimmer. Natürlich 

kann Ihr Kind auch als sicherer Schwimmer gelten, ohne das Schwimmabzeichen abgelegt zu haben. 
Deshalb haben wir hier die Anforderungen für das Schwimmabzeichen einmal aufgeführt: 

 

Die Anforderungen für das Abzeichen sind die Folgenden: 
• Kenntnis der Baderegeln 

• Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 15 Minuten ununterbrochen Schwimmen. In dieser Zeit 
sind mindestens 200 m zurückzulegen, davon 150 m in Bauch- oder Rückenlage in einer 

erkennbaren Schwimmart und 50 m in der anderen Körperlage (Wechsel der Körperlage 

während des Schwimmens auf der Schwimmbahn ohne Festhalten) 
• einmal ca. 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines Gegenstandes 

(z.B.: kleiner Tauchring) 
• ein Paketsprung vom Startblock oder 1 m-Brett 

 

 

Sollten Ihr Kind alle diese Anforderungen erfüllen gilt es auch als sicherer Schwimmer.  

Wir bitten Sie die Angaben bei der Anmeldung zur Sicherheit ihres Kindes ehrlich einzuschätzen und 
auszufüllen. 
 

 

 

Herausgegeben von 

JRK im KV Aalen 

 

DRK-Kreisverband Aalen e.V.  

z.H. Klaus-Dieter Sterzik  

Eugen-Hafner-Straße 1 

73431 Aalen 

 

Kontakt  

Mail: kjl@drk-aalen.com 

mailto:kjl@drk-aalen.com

